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Sperrmüll und Schrott 
Anmeldung am Service-Telefon unter  
0365 8332150  
Abgabe am Recyclinghof zu den Öffnungs-
zeiten 
Kostenpflichtig Containerdienste oder Sperr-
müllexpress (Tel: 0365 84000) 

Leerungstage 
www.awv-ot.de oder 0365 8332150 

INFO G 140 

Verschenkmarkt 
www.awv-ot.de  

Elektroschrott 
Anmeldung am Service-Telefon unter  
0365 8332150  
Abgabe am Recyclinghof zu den Öffnungs-
zeiten 

Recyclinghöfe 
GERAER Umweltdienste GmbH & Co. KG:  
Hainstraße 17, Tel. 0365 8400150 
Mo. - Fr. 9-17 Uhr, Sa. 9-14 Uhr 

zu den Öffnungszeiten 

Auenstraße 55, Tel. 0365 4375923 
Mo. - Fr. 9-17 Uhr, Sa. 9-12 Uhr  

jeden 3. Fr. des Monats 15-17 Uhr 

Berliner Straße, Tel. 0365 8310118 
Mo, Do. u. Fr. 9-17 Uhr, Mi. 12-17 Uhr,  
Di. u. Sa. geschlossen 

jeden 2. Mo. des Monats 15-17 Uhr 

Berta-Schäfer-Straße, Tel. 0162 4180805/06 
Di. - Do. 9 -17 Uhr, Mo. u. Fr. geschlossen  
Sa. 9-12 Uhr 

jeden 4. Mi. des Monats 15-17 Uhr 

KAZ Untitz, Tel. 0365 8400300 
Mo.-Fr. 7-19 Uhr, Sa. 8-12 Uhr 

jeden 4. Mo. des Monats 15-17 Uhr 

 

 jeden 4. Di. des Monats 15-16 Uhr 
gegenüber Fa. Döbel, Zwötzener Straße 

Hinweise:  

= Abgabe Schadstoffe; fällt der Tag auf 
einen Feiertag entfällt die Stellzeit ersatzlos  

Foto: GUD 

Sperrmüll, Schrott und ausgediente Elektrogeräte 

Unser Dienstleistungsangebot 
Für sperrige Gegenstände, die 
auf Grund ihrer Größe oder Art 
nicht in den am Grundstück vor-
handenen Abfallbehältern ent-
sorgt werden können, ist seit 
2006 ein Abrufsystem eingerich-
tet. Über Abruf werden in der 
Stadt Gera die Fraktionen Sperr-
müll (Holz und Haushaltsgegen-
stände), Schrott und Elektro- und 
Elektronikgroßgeräte gesammelt. 
Jedes Objekt ist einer festen Tour 
zugeordnet. In den Großwohnan-
lagen der Stadt Gera erfolgt die 
Sperrmüllsammlung über Abroll-
container. Die Wohnungsunter-
nehmen erhalten ein von der An-
zahl der Mieter abhängiges Kon-
tingent an Abrollcontainern, die 
sie nach Bedarf abrufen können.  
Was zählt zum Sperrmüll? 
Sperrmüll sind alle Gegenstände 
aus dem Haushalt, die so sperrig 
sind, dass Sie selbst nach einem 
zumutbaren Zerkleinerungsauf-
wand nicht in der Restmülltonne 
entsorgt werden können. Dazu 
gehören z.B. Möbel, wie Tische, 
Schränke und Sessel; ebenso 
Matratzen, Teppiche und Ausleg-

ware. Als 
Grenze gilt: 
die Gegen-
stände dürfen 
max. 2,50 m 
lang sein und 
nicht mehr als  
50 kg 
wiegen. 
Maximal 
werden 
zwei Ku-
bikmeter ange-
nommen.  
Zur Fraktion 
Schrott zählen 
typische Ge-
genstände wie 
Wäschespinne 
oder -ständer, Grill, Fahrräder 
und Sportgeräte. 
Ausgediente Elektrogroßgeräte 
sind z.B. Waschmaschine, Spül-
maschine, Kühlschrank, Compu-
ter, Fernseher, Herd, Gefrier-
schrank und Gefriertruhe. 
Wie komme ich zu einem Abhol-
termin?  
Als Grundstückseigentümer bzw. 
Mieter können Sie Sperrmüll, 
Schrott und Elektro-/Elektronik-

Altgeräte über 
das Service-
telefon  
0365 8332150 
(Mo.- Do. 8-17, 
Fr. 8-15 Uhr) 
telefonisch an-

melden. 
Bitte ver-
schaffen 
Sie sich 
vor Auf-

tragserteilung 
einen Über-
blick über die 
zu entsorgen-
den Gegen-
stände, denn 
am Telefon 

werden Sie danach gefragt.  
Wie sollte der Sperrmüll zur Ab-
holung bereitliegen? 
Der Altholzanteil wird vom übri-
gen Sperrmüll getrennt abgefah-
ren. Vermischen Sie deshalb 
nicht das Altholz wie z.B. 
Schrank, Stuhl und Kommode mit 
den übrigen Haushaltsgegenstän-
den wie Sessel, Couch und Tep-
pich. Separieren Sie bitte auch 
Altmetall und Elektroaltgeräte. 

Bedingt durch die getrennte Ab-
fuhr erfolgt diese auch zeitlich 
versetzt. Es kann also vorkom-
men, dass z.B. die angemeldete 
Couch bereits abgeholt wurde, 
der Schrank und die Kommode 
aber noch stehen.  
Die Gegenstände sind zum ver-
einbarten Termin bis 6.00 Uhr, je-
doch frühestens ab 16.00 Uhr des 
Vortages im öffentlichen Raum (in 
der Regel Leerungsort der Rest-
müllbehälter) bereitzustellen.  
Warum werden keine Abfälle aus 
Umbaumaßnahmen mitgenom-
men? 
Mieterinnen und Mieter, die einen 
Großteil der Bevölkerung im Ver-
bandsgebiet ausmachen, sind 
nicht selbst für Umbauten zustän-
dig. Es kann daher nicht als 
selbstverständlich angesehen 
werden, dass diese an den Kos-
ten der Eigenheimumbauten be-
teiligt werden. Für eine Abholung 
vor Ort muss also ein privates 
Entsorgungsunternehmen kosten-
pflichtig beauftragt werden. Oder 
Sie nehmen eigenständig die Ent-
sorgung über einen Recyclinghof 
(ebenfalls kostenpflichtig) vor. 
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Unsere Informationen rund um den Abfall - zukünftig digital statt gedruckt 

Bislang erschienen Bekanntma-
chungen, zu deren Veröffentli-
chung die Stadt Gera verpflichtet 
ist, im Geraer Wochenmagazin, 
welches der Zeitung Neues Gera 
beilag. Unsere Ausgaben waren 
ein Teil des Informationsangebotes 
der Stadt Gera. Das Geraer Wo-
chenmagazin wurde eingestellt, 
die Stadt Gera setzt mit ihrem neu-
en Amtsblatt stattdessen auf über-
wiegende Verbreitung per Online-
Newsletter. Damit werden auch 
unsere Informationen in bisheriger 
Form eingestellt und Sie halten 

heute die letzte gedruckte Ausga-
be in Ihren Händen.  
Sie müssen aber auch zukünftig 
nicht auf solche wichtigen Informa-
tionen und Hinweise wie Öffnungs-
zeiten und Standorte der Recyc-
linghöfe, Termine für Schadstoff-
sammlung und für das Biotonnen-
waschen, das Aufklären über das 
Vermeiden und Verwerten von 
Abfällen und deren Entsorgungs-
möglichkeiten verzichten. 
Unsere Webseite www.awv-ot.de 
bündelt alle wichtigen Informatio-
nen zur Abfallwirtschaft. Unter dem 

Link Aktuelles informieren wir Sie 
über aktuelle Projektangebote und 
Termine. Haben Sie Fragen, kön-
nen Sie eine persönliche Beratung 
unserer Abfallberater am Telefon 
unter 0365 8332122/23 in An-
spruch nehmen.  
In gedruckter Form erhalten Sie 
weiterhin unser Amtsblatt mit vier 
Ausgaben im Jahr. Die Verteilung 
erfolgt kostenlos an alle Haushalte 
und Firmen der Stadt Gera. Auch 
ein kostenpflichtiger Einzelbezug 
ist möglich. Die Anforderung ist an 
den AWV Ostthüringen zu richten.  
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